
Die Gerichtssprache bei den dänischen Gerichten 
ist Dänisch. Demzufolge müssen alle Schriftsätze 
und Beweismittel dem Gericht in dänischer Sprache 
vorgelegt und vorgetragen werden. Im Gegenteil 
dazu können Schiedsverfahren in einer anderen 
Sprache – typisch English oder Deutsch – geführt 
werden. Dies setzt jedoch voraus, dass sich die 
Parteien vorab durch Vertrag zur Streitbeilegung 
durch ein Schiedsinstitut verpflichtet haben, 
oder dass sie im Nachhinein eine Vereinbarung 
diesbezüglich abschließen.

Aus diesem Grund bietet sich ein Schiedsverfahren 
insbesondere im internationalen Handelsverkehr als 
ein gutes Streitbeilegungsorgan an.

Die Anwälte von Horten, die sich mit 
Schiedsverfahren beschäftigen, haben große 
Erfahrung als sowohl Parteivertreter als auch 
Schiedsrichter in Schiedsverfahren.

Die Schiedsverfahren können u.a. 
gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen 
und grundlegende Streitigkeiten in 
grenzüberschreitenden Verhältnissen in 
Spezialmaterien wie internationalem Kaufrecht 
oder gewerblichem Rechtsschutz oder 
Unternehmenskäufe umfassen.

Horten betreut Mandanten in nationalen und 
internationalen Schiedsverfahren sowohl vor dem 
dänischen Schiedsinstitut als auch vor ad-hoc-
Schiedsgerichten.

Das dänische Schiedsinstitut stellt ein 
Instrumentarium dar, das Streitigkeiten auf 
zuverlässige Art und Weise lösen kann.

Auf der offiziellen Webseite des dänischen 
Schiedsinstituts (www.voldgiftsinstituttet.dk) kann 
eine englische Fassung der Schiedsgerichtsordnung 
des dänischen Schiedsinstituts abgerufen werden.

Die obigen Ausführungen bezwecken nur, einen 
Überblick über Schiedsverfahren in Dänemark zu 
geben. Sie dürfen nicht an die Stelle rechtlicher oder 
steuerlicher Beratung im konkreten Einzelfall treten.

Alle Informationen und Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Horten übernimmt keine Gewähr für die 
Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der zur 
Verfügung gestellten Informationen.

SCHIEDS VERFAHREN
Das dänische Prozessrecht unterscheidet sich in zentralen Punkten vom deutschen 
Prozessrecht. Vor dem Hintergrund soll man sich immer von einem dänischen Rechtsanwalt 
vertreten lassen, wenn man in einem Prozess in Dänemark involviert wird. 
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